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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1980

Norm

ZPO §461

ZPO §514 B

ZPO §520 A

Rechtssatz

Beantragt eine Partei die Sachentscheidung des Gerichtes, weist aber das Gericht aus formellen Gründen den Antrag

teilweise zurück, so ist die Gegenpartei durch eine solche Entscheidung nicht beschwert; sie hat grundsätzlich kein

verfahrensrechtlich geschütztes Interesse, daß über den verfahrenseinleitenden Antrag der Gegenseite sachlich

entschieden werde.
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